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©djrecfen »om SJcattltgütfch fterab mad)te bie ©pige.
ber ©olonne ftumpf, bracftte bie hoppelte Un*
orbnung »on SJtenfchett unb Sferben in fie, fo
baß man fagen fann, baö ganje Serftäftniß, wie eö
in ber eitlen SJieinung ber Stifter ftanb, hat ficft um*
gefeftrt, bk 3nfanterie ber ©eftweijer würbe bie
djofmacftenbe unb nieberwerfenbe SBaffe gegen eine ©a*
»afferie, beren Stoßftufen nur ffdj felbft fcftlugeit.—
Sllö biefe ©pige geworfen war, rollte ffd) bie lange,
eingejwängte unb ftitffofe Sinie faft Pon felber auf.

Sluöfüftrlicher ift ber ©cbladjttag am SJiorgarten
mt't bem barauffofgenbett unb baju geftörenben Sag
Beftanbelt worben, um baran, gleidjfam alö an et*
nem Seifpt'ef, ju jeigen, welcfter mannigfaltige unb
woftl aueft tief geljenbe ©toff Pon Setracfttungeit itt
ben friegerifcben Serftältniffen biefer länqft »ergan*
genen Reit liegt; um ju jet'gen, bafj wenigftenö bie
alte ©chweijerfriegögefcfticftte »or ber ©rffnbnng ber
geuerwaffett einen 3nftalt ftat, ber noeft fteute hear*
beitenöwertft tft, unb ber bie aflgemeinen unb ewigen
Stegein ber Kriegöfunft biö t'n feine Setailö fterab
aud] noeft für fteute beftätigt.

(Sntrourf einer netten SDWitärorganifation beS

ScwtonS gugern.

Obfcfton eö im Rwede biefer Reitfd)xift liegt,
afleö auf baö fcftmeijerifcfte SJtilitärwefen Sejüglicfte
mitjutfteilen*), fo bürfte eö bennoeft ber enge Siaum
biefer Slätter nieftt geflattert, bie Sfteilnaftme ber
Sefer ju feftr inSlnfprucft neftmen unb iftre Slnfmerf»
famfeit ermüben, wenn wir afle bie neuen Santonal*
SJtilitäröerfaffungeit, bte gegenwärtig einer tfteilmei*
fen Steoifion ober gänjtieftett Umgeftaltung unterlie*
gen, in iftrem ganjen Inhalte ftier bringen wollten.
Sluönaftmömeife gefeftaft bieß mit ber neuen SJtilitär*
»erfaffung beö Santonö ©cbmpj. ©ö war unö er»
freulieb ju .fehen, baß biefer eine ber Urfantone,
bem biö baftin woftl mit Stecftt ber Sorwurf gemaeftt
würbe, er Pemacftläfffge feine fteiligen Sffieftten gegen
bk ©ibgenoffettfehaft, eö feftle iftm überftaupt ber
eibgenöffifefte ©inn, ju neuem Sehen ermacfjt unb
ben ©tänben burch bie Sftat beweiöt, baß aueft er
mit berBeit fortfdjreiten unb notftmenbigen Serbef*
ferungen nieftt meftr ftemmenb entgegentreten roofle.
Sftm werben aueft bie übrigen Urcantone folgen unb
»ereint mit ©cftwpj ber neuen eibgenöffifeften SJtili*

*) Slnmerfiing. SM'e S?ebaftion muff ti jroar 6ebauetn,
bai fie »on ©eite bet OTilitätfee&örben unb einjetner gfacb=
mannet ntcftt mebr Unterftügung ftnbet; baft noch
immer eine geun'ffe ©dieu unb ©e&eimnt'fit&ueret ber
SSetöffentlicftung t'nteteffanter Sctcnfiurfe entgegenftef)t.
3n einigen polttifcften Sägeblättern erfeftetnen oft roettb=
»otte mitttStt'fcbe Qluffä^e, bie für unfere ©palten gceig=
netet roä'ten, nnb banfbat aufgenommen routben.

tärorganifatton iftre Bufiimmung geben, um fo meftr,
ba ibnen burd) biefelbe feine neuen Opfer aufgelegt
werbe«.

Sen ©tttwürf einer neuen SJtilitärorganifation
beö Santonö Sujern werben wir feineö bebeutenben
Umfangö wea,en, ba berfelbe 104 Ouartfeiten nebft
einer SJtenge Sabellett entftäft, nad) bem intereffan*
ten Seridjt bei Kleinen an ben ©roßen Statb, nur
nad) feinen £>auptabfd)mtten unb ibauptgrunbfägen
in Sergleicbung mit ber nodj beftehenben SJtilitär*
organifation mittheilen, gerner fügen wir baö SJie*

morial beö ©antonal*3Jtilitär»ereinö »on Süjem an
ben ©roßen Statb beö ©antonö Sujern in wörtlichem
Slbbrude bei. Saß mehrere in bemfelben auögefpro*
eftetten SBünfdje berüdffdjtigt unb in ben ©ntwurf,
ber gegenwärtig ber Seratijung beö ©roßen Statheö
unterliegt, aufgenommen würben, ift eine Slufmunte*
rung unb ein neuer ©porn ju thätigem, unoerbroffe*
nem SBirfen für bie Offfjieröoereine ber ©djweij.

SBir muffen wünfeften, baß bie ©roßen Stätfte
ber ©eftweig biefen Sereinen immer meftr Stufmerf*
famfeit unb Butrauen febenfen, inbem ffe bei Seftanb*
hing militartfdjer ©egenftänbe beren SBünfdje unb
Sorfdjfäge überftaupt meftr berrüdfiefttigen, alö biö
jegt gefeftaft; ba in biefen Sereittett meftr faeftfunbige
unb erfaftme SJtänner ficft beffnben, alö in ben@ro*
ßett unb Kleittett Stätften, wo ber Offijier, ber auf
ftrenge Siöjiplin unb ©eftorfam bätt, bei Sielen
gerne alö ein Solföfetnb unb Slriftofrat angefeftett
wirb.

Siefer SJtangel an guten Offijieren itt ben ©ro*
ßen Stätljen ift ©eftutb, baß bie beften Slitträge unb
©efegeöentwürfe oft bii jur ©ntftaltung mobifijirt
nnb gerabe bie midjtigften ben Slnforberungen ber
Seit entfprecfjettbeit Serbefferungen »erworfen wer*
ben, fo baß am ©nbe bodj nur etwaö |>albeö ohne ©eift
unb Seben herauöfommt, baö ungeheure Summen
foftet unb ben Bnfanb unfereö »erfallenben SJlilitär*
mefenö boa) nur unbebeutenb ju fteben »ermag.

Sltö folefte ftöcftft nacfttfteilige SJtobifffationeti be*

jeieftnen wir bei bem eibgenöffifeften Siegte*
me'nte bie gänjIicfteSBeglaffung ber reitenben.Slrtifle»
rie, bie Serminberung ber ©ebirgöartidcrie, bie ju ge*
ringe Sermebmng ber Steiterei, ben Seflanb ber Steiler*
compagnien, wo bie Prima plana % beö ©anjen auö*
maeftt/bie Unbefttmmtfteit in ber Organifation ber Sanb*

weftr, ber Sienftjeit u. f. w.; bei ber neuen Ser*
ner 3Jtilitär»erfaffung: bie furjeSienftjeit, ber
SJtangel an geftörigem Unterricftt, bieSefiimmungen über
baö Sloancement, bie fo eben befcbloffeneStuöfiretcbung
beö SJiilijinftmftorö, ber fo notbwenbig ift atö ber

SJJifijmfpeftor, ba nur burd) iftr »ereinteö SBirfen
bie gewünfeftten, ftöcftft notftwenbigen Serbefferungen in
Unferm SJiifitärwefen mit ©rfofg erjielt werben fönnen.

So wie bti paritätifeften Santonen befonbere
fatbolifefte Slbtheilungen beö ©roßen Statheö befteben,
fo fönnten aud) befonbere militärii'che Slbtftetfungett in
benfelben organifirt werben, wenn eöleiber nieftt
»erfaffun'göwibrig wäre! ©inenSeweiö,guwet*
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Schrecken vom Mattligütsch herab machte die Spitze,
der Colonne stumpf, brachte die doppelte
Unordnung von Menfchen und Pferden in sie, so

daß man sagen kann, das ganze Verhältniß, wie es
in der eitlen Meinung der Ritter stand, hat sich
umgekehrt, die Infanterie der Schweizer wurde die
chokmachende und niederwerfende Waffe gegen eine
Cavallerie, deren Roßhufen nur sich selbst schlugen.—
Als diese Spitze geworfen war, rollte sich die lange,
eingezwängte und hilflose Linie fast von selber auf.

Ausführlicher ist der Schlachttag am Morgarten
mit dem darauffolgenden und dazu gehörenden Tag
behandelt worden, um daran, gleichsam als an
einem Beispiel, zu zeigen, welcher mannigfaltige und
wohl auch tief gehende Stoff von Betrachtungen in
den kriegerischen Verhältnissen dieser längst vergangenen

Zeit liegt; um zu zeigen, daß wenigstens die
alte Schweizerkriegsgeschichte vor der Erfindung der
Feuerwaffen einen Inhalt hat, der noch heute bear-
beitenswerth ist, und der die allgemeinen und ewigen
Regeln der Kriegskunst bis in seine Details herab
auch noch für heute bestätigt.

Entwurf einer neuen Militärorganifation des

Cantons Luzern.

Obschon es im Zwecke dieser Zeitschrift liegt,
alles auf das schweizerische Militärwesen Bezügliche
mitzutheilen*), so dürfte es dennoch der enge Raum
dieser Blätter nicht gestatten, die Theilnahme der
Leser zn sehr in Anspruch nehmen und ihre Aufmerk,
samkeit ermüden, wenn wir alle die neuen Cantonal-
Militärverfassungen, die gegenwärtig einer theilwei«
sen Revision oder gänzlichen Umgestaltung unterliegen,

in ihrem ganzen Inhalte hier bringen wollten.
Ausnahmsweise geschah dieß mit der neuen
Militärverfassung des Cantons Schwyz. Es war uns
erfreulich zu sehen, daß dieser eine der Urkantone,
dem bis dahin wohl mit Recht der Vorwurf gemacht
wurde, er vernachlässige seine heiligen Pflichten gegen
die Eidgenossenschaft, es fehle ihm überhaupt der
eidgenössische Sinn, zu neuem Leben erwacht und
den Ständen durch die That beweist, daß auch er
mit der Zeit fortschreiten und nothwendigen
Verbesserungen nicht mehr hemmend entgegentreten wolle.
Ihm werden auch die übrigen Urcantone folgen und
vereint mit Schwyz der neuen eidgenössischen Mili-

5) Anmerkung. Die Redaktion muß es zwar bedauern,
daß sie von Seite der Militärbehörden und einzelner
Fachmänner nicht mehr Unterstützung findet; daß noch
immer eine gewisse ScKeu und Geheimnißthuerei der
Veröffentlichung interessanter Actenstücke entgegensteht.
In einigen politischen Tagesblättern erscheinen oft werthvolle

militärische Aufsätze, die für unsere Spalten geeigneter

wären, und dankbar aufgenommen würden.

tärorganisation ihre Zustimmung geben, um so mehr,
da ibnen durch dieselbe keine neuen Opfer aufgelegt
werden.

Den Entwurf einer neuen Militärorganisation
des Cantons Luzern werden wir seines bedeutenden
Umfangs wegen, da derselbe 104 Quartseiten nebst
einer Menge Tabellen enthält, nach dem interessanten

Bericht des Kleinen an den Großen Rath, nur
nach seinen Hauptabschnitten und Hauptgrundsätzen
in Vergleichung mit der noch bestehenden
Militärorganisation mittheilen. Ferner fügen wir das
Memorial des Cantonal-Militärvereins von Lkzern an
den Großen Rath des Cantons Luzern in wörtlichem
Abdrucke bei. Daß mehrere in demselben ausgesprochenen

Wünsche berücksichtigt und in den Entwurf,
der gegenwärtig der Berathung des Großen Rathes
unterliegt, aufgenommen wurden, ist eine Aufmunterung

und ein neuer Sporn zu thätigem, unverdrossenem

Wirken für die Ofsiziersvereine der Schweiz.
Wir müssen wünschen, daß die Großen Räthe

der Schweiz diesen Vereinen immer mehr Aufmerksamkeit

und Zutrauen schenken, indem sie bei Behandlung

militärischer Gegenstände deren Wünsche und
Vorschläge überhaupt mehr berrucksichtigen, als bis
jetzt geschah; da in diesen Vereinen mehr fachkundige
und erfahrne Männer sich befinden, alS in den Großen

und Kleinen Räthen, wo der Offizier, der auf
strenge Disziplin und Gehorsam hält, bei Vielen
gerne als ein Volksfeind und Aristokrat angesehen
wird.

Dieser Mangel an guten Offizieren in den Großen

Räthen ist Schuld, daß die besten Anträge und
Gesetzesentwürfe oft bis zur Entstaltung modifizirt
und gerade die wichtigsten den Anforderungen der
Zeit entsprechenden Verbesserungen verworfen werden,

so daß am Ende doch nur etwas Halbes ohne Geist
und Leben herauskommt, das ungeheure Summen
kostet und den Zustand unseres verfallenden Militärwesens

doch nur unbedeutend zu heben vermag.
Als solche höchst nachtheilige Modifikationen

bezeichnen wir bei dem eidgenössischen Réglemente

die gänzliche Weglassung der reitenden.Artille-
rie, die Verminderung der Gebirgsartillerie, die zu
geringe Vermehrung der Reiterei, den Bestand der Reiter-
compagnien, wo die rrirns plsrm ^5 des Ganzen
ausmacht, die Unbestimmtheit in der Organisation der Landwehr,

der Dienstzeit u. s. w.; bei der neuen Berner

Militärverfassung: die kurze Dienstzeit, der

Mangel an gehörigem Unterricht, dieBestimmungen über
das Avancement, die fo eben beschlossene Ausstreichung
des Mikizinstrnktors, der so nothwendig ist als der

MiliZl'nspektor, da nur durch ihr vereintes Wirken
die gewünschten, höchst nothwendigen Verbesserungen in
Unserm Mllitärwesen mit Erfolg erzielt werden können.

So wie bei paritätischen Cantonen besondere

katholische Abtheilungen des Großen Rathes bestehen,
so könnten auch besondere militärische Abtheilungen in
denselben organisirt werden, wenn es leider nicht
verfassungswidrig wäre Einen Beweis, zu wel-
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che« immer wieberfeftrenben unpaffenbett SJiobifffa*
tionen eö füftren fann, wenn baö SJtilitärwefen in ben

£önben frieblicfter, imfolbatifdjer Seftörben liegt,
geben unö bte Sanbftänbe ber benachbarten ©taaten,
wo baö fonft felfenfefle ©ehäube ber SJtilitärftierarcftie
immer meftr erfdjüttert wirb.

Ser ganje ©ntwurf ber neuen Sujemer SJtilitär*
perfaffung entftäft 18 Slbfdjnitte in 286 Saragra*
pften. Semfefben ffnb beigefügt: 1) eine Ueberffdjt
ber orbentlicftett SJtilitärauögabett nad) bem ©efege
»on 1827 uitb ben Krebitbewiöigungeit; 2) eine Se*
recbtmng ber orbentlichen ?luöc]aben für baö SJtilitär*
wefett nadj bem neuen ©efegeöentwurfe; 3) 10 Sa*
bellen.

Sie neue eibgenöffifefte SJtilitärorgam'fation würbe
alö ©mnbfage biefeö ©ntwurfö angenommen. Slfö
bie wefentfidjfte« »ott ben nodj beftehenben Sorfdjrif»
ten abweiehenben ©runbfäge unb Seftimmungen ffnb
fteranöjufteben:

1) Sn Sejug auf bie Serftältniffe jur
©ibgenoffenfeftaft:

Sie Sifbung beö Sunbeöauöjugö bureft Sereint*
gung ber biöftert'gen Sonttngente beö Sluöjugö unb
ber 3tefer»e, bie gormation einer Sanbweftre in
ber ©tärfe beö Sluöjugö/ bte Silbung neuer Sorpö
unb bie Sermehrung ber SJtannfcftaft fefton befteften*,
ber beim Snnbeöauöguge; bie »eränberte Sewaffnung
unb Sluöriiflung ber »erfeftiebenen Sorpö u. f. w.

2) Sn Segug auf bte befonberen Ser*
ftältntffe beö Santonö:

Sie neue militärifefte ©intfteilung beö ©antonö,
bie peränbertett Seftimmungen in Segug auf bie Or*
ganifation ber SJtilitärbeftörben, auf bie Sienftpfficftt
unb bie Sluönahme »on biefer; — auf bie ©intftet*
Inng ber waffenfähigen SJtannfcftaft ,in bie »erfeftie*
bette« ibauptbeftanbtbet'fe, SBaffengattungen unb
©orpö; — auf bie ©teflung eineö anbem Waffen*
fäftigen SJtatmeö; auf bte ©mennung, Seförberung
unb ©ntlaffung ber Dfffjierö unb Unterofffjt'erö; auf
bie ©teflung ber ©aoaffert'epferbe; — auf ben SJti*

Iitärunterricftt; — in Segug auf bie Siöjiplin unb
Stecfttöpffege u. f. w.

Ser I. Slbfcftnitt enthält bie militärifefte ©t'n*
tfteitung beö ©antonö.

Ser ©anton wirb in 4 SJit'tt'tärquarttere, biefe
in eine unbefttmtnte 3abt »on ©eftionen, bie wieber
aui meftrem politifeften ©emeinbe« gebilbet finb,
eingetheilt.

Sie SJtilitärquartiere unb ©eftionen ffnb fo »tel
möglich an waffenfähiger SJtannfcftaft gleich. Siefer
neuen ©t'ntfteitung gebührt ber Sorjug »or ber frü*
bern itt 5 SJiilitärctuarttere, bie jugfeid) bie pofitt*
fdjen 5 Slmtöbejirfe beö ©antonö ffnb, weil biefe
legtern an SJtatmfcftaftöjaftl feftr ungleich waren,
jene aber ber gormation ber Sataiflone Poflfommen
entfpricftt.

Ser II. Stb feft «itt über bie SJiitt'tärorgam'fa*
ttonöbeftörben enthält meftrere »on ben biöfter be*

ffanbenen ©inricfttungen abmet'cftenbe Seftimmungen.
Sin ber ©pige ber Slbminifiration beö SJtilitär*

wefeitö fteftt unter Slufffeftt beö Kleinen Statfteö bte
SJiilitärcommifffon, beftebenb auö 3 SJiitgliebem beö
Kleinen Statbö uub 2 erfahrnen gadjmännem außer
ber SJtitte beffelben. Ser ©cftftäftöfreiö biefer SJiili*
tärcommifffon ifl ber gewöhnliche. Unmittelbar unter
biefer fleht ber SJiilijtnfpeftor. ©r ift ihr erfter Sod*
jieftungöbeamter für bie £>anbftabimg ber Sorfdjrif*
ten in Setreff beö Serfonellen; beöjenigen SJtateriel*
ten, welcfteö bie SJtannfcftaft fetbft befigt; beö Un*
terriefttö unb ber Siöjiplin. Sie SBicfttigfeit unb
Stotftwenbigfeit biefeö Seamten, ber bie ©eele bei
ganjen SJtilitärwefenö ifl, wirb nun beinahe überad
gefüftlt, unb biejenigen, bie in biefem SJtanne eine
bem ©taate gefäftrlicfte Serfon erbfiden wollten,
werben ftoffentlicft balb iftreö gewaltigen 3rrtftumö
inne werben.

Sie Serwaltung ber Kriegöcaffa beforgt bai
Kriegöjaftlamt; bie Slnfdjaffung unb Unterftaftung
beö bem ©taate geftörenben Krt'egömaterialö ber
Beughauöperwalter; baö Sefolbungö* unb Serpffe*
gungöwefen, baö guftrwefen, bie £erbetfcftaffuug
ber für baffelbe nötbigen Sferbe, bie Stequifftionen
oder Slrt unb ©ntfeftäbigungen ber Kriegöcommiffär.

Sebcö SJtilitärquartier hat einen Ouartier*,
jebe ©eftion einen ©eftionöcommanbanten ju|>anb*
ftabung ber SJtilitärpolijei unb ju Sofljieftimg ber
Sluftrage ber obern SJtilttärbeftörben. Sie StPt'loeam*
ten, bie bii jegt biefen Sienft »errichteten, ffnb nun
beffelben, ba ffe baju nieftt paffenb waren, enthoben.
Sie Serricfttungen ber biöfterigen ©rerjiermeifter
werben ben ©ectionöcommanbanten übertragen.

Saö 3nftitut ber ©ectionöcommanbanten ftat
»or ber biöfterigen ©inriefttung ben Sorjug, baß bie
große B^ftl *">n 9Jtilitär*Sofljieftungöbeamte« bebeu*
tenb »erminbert wirb, baß ben Offijieren, bie »or*
jugöweife mit biefer ©teile befleibet, babureft bie
SJtittel jur £>anbftabung ber SJtannöjucftt unb guter
Solijet an bie panb gegeben werben, eublicft baß
ben gamilienöätern meftr ©arantie für gute Seauf«
ffdjtigung unb Obforge über iftre ©öftpe. wäftrenb
iftrem Sienfte gewährt wirb.

Ser 111. Slbfcftnitt enthalt bie Seflitn*
mungett über SBaffenfäftigfeit unbSiettfl*
pfticftt:

3eber Kantonöbürger, fowie jeber im ©anton
woftnenbe ©eftweijer ift »on feinem erfüllten 20ften
3aftreöalter bii jum 50flen, ber Offijier biö jum
55flen jum SJtilitärbienfl oeipfficfttet.

Ser IV. Slbfchnt't enthält bie Stuönaft*
men »om SJtilitärbieitfte unb bie Scfcfträn*
fungen unter befonbem Serftältniffen.

3'u ben erftern gehören jene Seamten unb Se*
bienfteten, bie für ben ungeftörten gortgang ber
öffentlicften ©efeftäfte nnentbeftrlicft ffnb, ju ben
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chen immer wiederkehrenden unpassenden Modifikationen

es führen kann, wenn das Militärwesen in den

Händen friedlicher, nnsoldatischer Behörden liegt,
geben unS die Landstände der benachbarten Staaten,
wo das sonst felsenfeste Gebäude der Militärhierarchie
immer mehr erschüttert wird.

Der ganze Entwurf der neuen Luzerner Militär-
Verfassung enthält 18 Abschnitte in 386 Paragraphen.

Demselben sind beigefügt: 1) eine Uebersicht
der ordentlichen Militärausgaben nach dem Gesetze

von 1827 und den Kreditbewilligungen ; 2) eine
Berechnung der ordentlichen AnsZaben für das Militärwesen

nach dem neuen Gesetzesentwurfe; 3) 10
Tabellen.

Die neue eidgenössische Militärorganisation wurde
als Grundlage dieses Entwurfs angenommen. Als
die wesentlichsten von den noch bestehenden Borschriften

abweichenden Grundsätze und Bestimmungen sind
herauszuheben:

1) In Bezug auf die Verhältnisse zur
Eidgen ossenschaft:

Die Bildung des Bundesauszugs durch Vereinigung

der bisherigen Contingente des Auszugs und
der Reserve, die Formation einer Landwehre in
5>er Stärke des Auszugs/ die Bildung neuer Corps
und die Vermehrung der Mannschaft schon bestehen-,
der beim Bundesauszuge z die veränderte Bewaffnung
und Ausrüstung der verschiedenen Corps u. s. w.

2) In Bezug auf die besonderen
Verhältnisse deö Cantons:

Die neue militärische Eintheilung des Cantons,
die veränderten Bestimmungen in Bezug ans die
Organisation der Militärbehörden, auf die Dienstpflicht
und die Ausnahme von dieser; — auf die Eintheilung

der waffenfähigen Mannschaft in die verschiedenen

Hauptbestandtheile, Waffengattungen und
Corps; — auf die Stellung eines andern waffenfähigen

Mannes; auf die Ernennung, Beförderung
und Entlassung der Offiziers und Unteroffiziers ; auf
die Stellung der Cavalleriepferde z — auf den
Militärunterricht; — in Bezug auf die Disziplin und
Rechtspflege u. s. w.

Der I. Abschnitt enthält die militärische
Eintheilung des Cantons.

Der Canton wird in 4 Militärquartiere, diese
in eine unbestimmte Zahl von Sektionen, die wieder
aus mehrern politischen Gemeinden gebildet sind,
eingetheilt.

Die Militärquartiere und Sektionen sind so viel
möglich an waffenfähiger Mannschaft gleich. Dieser
neuen Eintheilung gebührt der Vorzug vor der
frühern in 5 Militärquartiere, die zugleich die politischen

5 Amtsbezirke des Cantons sind, weil diese
letztern an Mannschaftszahl sehr ungleich waren,
jene aber der Formation der Bataillone vollkommen
entspricht.

Der II. Abschnitt über die Militârorganisa-
tionsbehörden enthält mehrere von den bisher
bestandenen Einrichtungen abweichende Bestimmungen.

An der Spitze der Administration des Militärwesens

steht unter Aufsicht des Kleinen Rathes die
Militärcommission, bestehend aus 3 Mitgliedern des
Kleinett Raths uud 2 erfahrnen Fachmännern außer
der Mitte desselben. Der Geschäftskreis dieser
Militärcommission ist der gewöhnliche. Unmittelbar unter
dieser steht der Milizinspektor. Er ist ihr erster
Vollziehungsbeamter für die Handhabung der Vorschriften

in Betreff des Personellen; desjenigen Materiellen,
welches die Mannschaft selbst besitzt; des

Unterrichts und der Disziplin. Die Wichtigkeit und
Nothwendigkeit dieses Beamten, der die Seele des

ganzen Militärwesens ist, wird nun beinahe überall
gefühlt, und diejenigen, die in diesem Manne eine
dem Staate gefährliche Person erblicken wollten,
werden hoffentlich bald ihres gewaltigen Irrthums
l'une werden.

Die Verwaltung der Kriegscassa besorgt das
Knegszahlamt; die Anschaffung und Unterhaltung
des dem Staate gehörenden Kriegsmaterials der
Zeughausverwalterz das Besoldungs- und
Verpflegungswesen, das Fuhrwesen, die Herbeischaffuug
d« für dasselbe nöthigen Pferde, die Requisitionen
aller Art und Entschädigungen der Kriegscommissar.

Aedes Militärquartier hat einen Quartier-,
jede Sektion einen Sektionscommandanten zu
Handhabung der Militärpolizei und zn Vollziehung der
Aufträge der obern Militärbehörden. Die Civilbeam-
ten, die bis jetzt diesen Dienst verrichteten, sind nun
desselben, da sie dazu nicht passend waren, enthoben.
Die Verrichtungen der bisherigen Ererziermeister
werden den Sectionscommandanten übertragen.

Das Institut der Sectionscommandanten hat
vor der bisherigen Einrichtung den Vorzug, daß die
große Zahl von Militär-Vollziehungsbeamten bedeutend

vermindert wird, daß den Offizieren, die
vorzugsweise mit dieser Stelle bekleidet, dadurch die
Mittel zur Handhabung dex Mannszucht und guter
Polizei an die Hand gegeben werden, eudlich daß
den Familienvätern mehr Garantie für gute
Beaufsichtigung und Obforge über ihre Söhne, während
ihrem Dienste gewährt wird.

Der III. Abschnitt enthält die
Bestimmungen über Waffenfähigkeit undDienst-
Pflicht:

Jeder Kantonsbürger, sowie jeder im Canton
wohnende Schweizer ist von seinem erfüllten 20sten
Jahresalter bis zum ZOsten, der Offizier bis zum
55sten zum Militärdienst verpflichtet.

Der IV. Abschnl't enthält die Ausnahmen
vom Militärdienst e und dieBeschrän-

kungen unter besondern Verhältnissen.
Zu den erster« gehören jene Beamten und

Bediensteten, die für den ungestörten Fortgang der
öffentlichen Geschäfte unentbehrlich find, zu den



158 --
legrem bie nofftwenbigflen Serufe, bie überaß tfteilweife
befreit werben, jeboeft gegen ©ntrtcbtimg einer Sare.

Ser V. Slbfcftnitt bejeieftnet bie gälte
»on Unwürbigfeit jum SJtilitärbienfte.

Ser VI. Slbfcftnitt entftält bie ©in*
tfteilung ber waffenfähigen SJtannfcftaft
in iftre »erfeftiebenen |>auptbeftanbtfteile,
SBaffengattungen unb Sorpö:

Sie fämmtlicfte waffenfäftige SJtannfcftaft beö
Santonö tfteilt ficft in:

Stefruten unb bienfttftuenbe SJtannfcftaft, ober
bie eigentlicfte SJiifig, befteftenb auö ber SJtannfcftaft
beö Sluögugö unb ber Sanbweftr.

Sie Stefruten begreifen afle waffenfäftfgen jun*
gen Seute »om erfüllten 20ften bii unb mit bem

23flen Sllteröjaftre tri ficft. ©ie treten in ben Slnögug,
fobalb ffe baö 21 fte Sllteröjabr juriidgetegt unb bie
©röße »on 5 franjöfifcften ©eftuften erreteftt ftaben.
Siejenigen, bie bii jum 23ften biefe ©röße nicht er«
reichen, treten fogleicft in bie Sanbweftr über, muffen
aber für biefe Sefreiung »om Sttiöjügerbienfte biö

jur öollenbeten SJtilitärbienflpftieftt eine jäftrlicfte Sare
»on 1 granfen bejahten.

Sie Sienftjeit im Sluöjuge bauert 12 3«bre,
ober »om 21. biö 32.3ahre, bie ber Sanbwetjr erftrerft
ffdj biö jum 50ften Sabre. Sie Sanbweftr begreift
alte übrige waffenfähige SJtannfdjaft »om 23ften bii
50 Saftre, wefefte ffeft nieftt im Sluöjuge beffnbet,
ober auö gefegfieften ©rünben »om Sienfie be*

freit ifl.

SBaffengattungen, Sorpö unb gormation
ber legtern.

»»Sie bienfttftuenbe SJtannfcftaft beö Santonö be*

fteftt aui folgenben SBaffengattungen unb Sorpö:
a) ber Slnögug:

1) Slrtillerie, 2'Sompagnieit gu Sebienung ber
Satterien.

1 Sarfcompagnie.
2) Saöalterie, ^Sompagnie ©uiben.

1 Sompagnie reitenbe 3a9cr«
3) ©eftarffeftügen, 2 Sompagnien.
4) Snfanterie, 4 Sataiflone, jebeö gu 2 3äger*

unb 4 Sentrumcompagnien
fammt ©tab.

b) Sie Sanbweftr ift auö folgenben SBaffen*
gattnngen jufammengefegt, alö:

1) Slrtiflerie,
2) ©eftarffeftügen,
3) Saöaflerie,
4) Snfanterie,
5) Scftiffleuten, welcfte jebod) ju jeber Reit nur

ju militärifdjen Serpfficfttungett in iftrem gaefte
angeftalten werben fönnett.

gür einfiweilett foltert aber nur organifirt
werben:

2 Strtiflertecompagm'en,
2 ©eftarffeftügencompagnten,

4 3nfanteriebataiffone, jebeö ju 2 Säger* unb
4 Sentrumcompagnien mit ©tab.

c) Sluö bem für ben Sienft ber ftclbfpttäler
unb Simbulanjett beftt'mmten Serfonale.

d) auö ber erforberlicften Slnjaftl »on Süeftfen*
feftmieben für bie ©ewebrreparatur*S3erfftättcn.

e) Sluö einem gelbtmtfffcorpö.
f) Sluö einer angemeffenen Slnjaftl Orbonnatt*

jen jur Seförberung ber SJiilitärcorreöponbenj unb
ber Sruppenaufgebote."

Sie angeftängten Säbelten enthalten bie ©tatö
ber »erfeftiebenen Sorpö.

„Sie SJiifitärcommifffon, um bte Sompag*
nien fowoftt beö Sluöjuge, alö jene ber Sanbweftr
immer »ollftänbig inö gelb (tetten ju fönnen, ift be*
fugt: bie ©tärfe berfelben bei iftrer Silbung im
Santon, nämlid):

bie Sompagnien ber Slrtiflerie ju Sebienung ber
Satterien um 50

bie Sarfcompagnie um 32
bie Scftarffcftügenfompagniett um 30
bie ©uiben um 5
bie reitenben 3a9fr um 16

SJtann überjäftlt'g, nnb
bie 3nfanteriecompagm'en wenigftenö 165

SJtann ftarf ju ftalten."
„Ser bei einem Slbmarfdje ber Sompagnie

allfällig bleibenbe Ueberfcftuß biefer Uefcerjaftl ift
bann juitädjfl ali bie erfte ©rgänjungömannfcftaft
einer foleften im gelbe fieftenben Sompagnie ju be*
traeftten, unb fomit beftimmt: ben erften bei ffdj er*
gebenben Slbgang alfogleid) bem ftöftern Sienflalter
naeft ju erfegen."

Sieß überjäftlt'g galten ber Sompagnien tft
eine jwedmäßige, feftr empfeftlenöwerthe Seftimmung.
SBir fönnen uns baber nicht genug perwunbem, ba^ ber
im neuen eibgenöffifeften SJitlitärgefeg »orgefefttagene
Slrtifel, bei jeber Sompagnie über bie »orgefcftrt'ebene
SJiaunfdjaftöjabl nodj einen güitftheif Ueberjätjltge
ju ftalten, bei ber Sagfagung nicht beffer »ertfteibigt
unb bafter »on iftr geftrieften würbe.

Sie »on ben Stänben Uri unb greiburg bage*
gen angebradjten ©rünbe unb Seftauptungen bem*
hen auf ganj faffdjen Slnficftten unb fönnten baber
in feinen Setracftt fommen gegen ben Sortfteif, ben
bie Slufnatjme biefer Seftimmung bringen würbe.
Uri behauptete, bie eibgenöffifefte Slrmee würbe ja
fo auf 90000 SJtann gebraeftt! — Saoon War feine
Siebe. SJtan wollte bie Sompagnien nur auf bem
Santonalfuße um einen 5ten Sheil »ermebren, ba*
mit ffe ju jeber Bett »ollftänbig b. ft. nadj ber auf*
geftedten Scata inö gelb rüden fönnte.

SBenn nun aber greiburg behauptet, feine
Sruppen fepett, ohne Ueberjäblige ju haben, bennod)
immer »ollftänbig inö gelb gerüdt, fo muffen wir
unö bagegen bie Semerfung erlauben, baß wir »or
einigen %abxen im Sager ju Slftenrpff bei greiburg
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letztern die nothwendigsten Berufe, die überall theilweife
befreit werden, jedoch gegen Entrichtung einer Tare.

Der V. Abschnitt bezeichnet die Fälle
von UnWürdigkeit zum Militärdienste.

Der VI. Abschnitt enthält die Ein«
theilung der waffenfähigen Mannschaft
in ihre verschiedenen Hauptbestandtheile,
Waffengattungen und Corps:

Die sämmtliche waffenfähige Mannschaft des
Cantons theilt sich in:

Rekruten und dienstthuende Mannschaft, oder
die eigentliche Miliz, bestehend aus der Mannschaft
des Auszugs und der Landwehr.

Die Rekruten begreifen alle waffenfähigen jungen

Leute vom erfüllten 20sten bis und mit dem
23sten Altersjahre in sich. Sie treten in den Auszug,
sobald sie das Slste AltersjaKr zurückgelegt und die
Größe von 5 französischen Schuhen erreicht haben.
Diejenigen, die bis zum 23sten diese Größe nicht er«

reichen, treten sogleich in die Landwehr über, müssen
aber für diese Befreiung vom Auszügerdienste bis
zur vollendeten Militärdienstpflicht eine jährliche Tare
von 1 Franken bezahlen.

Die Dienstzeit im Auszuge dauert 12 Jahre,
oder vom 21. bis 32. Zahre, die der Landwehr erstreckt
sich bis zum 5l)sten Jahre. Die Landwehr begreift
alle übrige waffenfähige Mannschaft vom 23sten bis
50 Jahre, welche sich nicht im Auszuge befindet,
oder aus gesetzlichen Gründen vom Dienste de,
freit ist.

Waffengattungen, Corps und Formation
der letztern.

«Die dienstthuende Mannschaft des Cantons
besteht aus folgenden Waffengattungen und Corps:

») der Auszug:
1) Artillerie, 2 Compagnien zu Bedienung der

Batterien.
1 Parkcompagnie.

2) Cavallerie, ^Compagnie Guiden.
1 Compagnie reitende Jäger.

3) Scharfschützen, 2 Compagnien.
4) Infanterie, 4 Bataillone, jedes zu 2 Jäger-

und 4 Centrumcompagnien
sammt Stab,

d) Die Landwehr ist aus folgenden
Waffengattungen zusammengesetzt, als:

1) Artillerie,
2) Scharfschützen,
3) Cavallerie,
4) Infanterie,
5) Schiffleuten, welche jedoch zu jeder Zeit nur

zu militärischen Verpflichtungen in ihrem Fache
angehalten werden können.

Für einstweilen sollen aber nur organisirt
werden:

2 Artilleriecompagnien,
2 Scharfschützencompagnien,

4 Jnfanteriebataillon?, jedes zu 2 Jäger- und
4 Centrumcompagnien mit Stab,

c) Aus dem für den Dienst der Fcldspitäler
und Ambulanzen bestimmten Personale.

S) aus der erforderlichen Anzahl von
Büchsenschmieden für die Gewehrreparatur-Werkstättcn.

e) Aus einem Feldmusikcorps.
O Aus einer angemessenen Anzahl Ordonnanzen

zur Beförderung der Militärcorrespondenz und
der Truppenaufgebote."

Die angehängten Tabellen enthalten die Etats
der verschiedenen Corps.

„Die Militärcommission, um die Compagnien

sowohl des Auszugs, als jene der Landwehr
immer vollständig ins Feld stellen zu können, ist
befugt: die Stärke derselben bei ihrer Bildung im
Canton, nämlich:

die Compagnien der Artillerie zu Bedienung der
Batterien um 50

die Parkcompagnie um 32
die Scharfschützenkompagnien um 30
die Guiden um 5
die reitenden Jäger um 16

Mann überzählig, und
die Jnfanteriecompagnien wenigstens 165

Mann stark zu halten."
„Der bei einem Abmärsche der Compagnie

allfällig bleibende Ueberschuß dieser Ueberzahl ist
dann zunächst als die erste Ergänzungsmannschaft
einer solchen im Felde stehenden Compagnie zu
betrachten, und somit bestimmt: den ersten bei sich
ergebenden Abgang alsogleich dem höhern Dienstalter
nach zu ersetzen."

Dieß überzählig Halten der Compagnien ist
eine zweckmäßige, sehr empfehlenswerthe Bestimmung.
Wir können uns daher nicht genug verwundern, daß der
im neuen eidgenössischen Militärgesetz vorgeschlagene
Artikel, bei jeder Compagnie über die vorgeschriebene
Maunschaftszahl noch einen Fünftheil Ueberzählige
zu halten, bei der Tagsatzung nicht besser vertheidigt
und daher von ihr gestrichen wurde.

Die von den Ständen Uri und Freiburg dagegen

angebrachten Gründe und Behauptungen beruhen

auf ganz falschen Ansichten und konnten daher
in keinen Betracht kommen gegen den Vortheil, den
die Aufnahme dieser Bestimmung bringen würde.
Uri behauptete, die eidgenössische Armee würde ja
so auf 90000 Mann gebracht! — Davon war keine
Rede. Man wollte die Compagnien nur auf dem
Cantonalfuße um einen 5ten Theil vermehren,
damit sie zu jeder Zeit vollständig d. h. nach der
aufgestellten Scala ins Feld rücken könnte.

Wenn nun aber Freiburg behauptet, seine
Truppen seyen, ohne Ueberzählige zuhaben, dennoch
immer vollständig ins Feld gerückt, so müssen wir
uns dagegen die Bemerkung erlauben, daß wir vor
einigen Jahren im Lager zu Altenryff bei Freiburg
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bte Sruppett afler SBaffen weit unter bem com*
pleten Stanbe gefunben haben.

„Sie Silbung ber 3nfanteriebataidone gefdffeftt
nach folgenben Seftimmungen:

3n Sejug auf ben Slttöjug:
Sie auöjugöpfficfttige 3nfanterie jebeö SJtilitär*

quartierö bilbet ein Sataiflon, befteftenb auö 2

3äger* unb 4 Sentrumcompagnien, weldje befonberö
uumerirt werben.

Sluö ben 4 Ouartierbataidonen werben bie 4
Sluöjüger* ober SJlarfdjbataiflone, welcfte numerirt
werben, folgenbermaßett gebilbet:

Sie Ouartiercentrumcompagnien geftören gu
bemjenigeit SJiarfcftbataittoite, beffen Stummer mit
ber iftrt'gen gleicft laute/, fo baß g. S. bie Ouartier*
centrumcompagnien mit Str. 1 bejeieftnet jum lften,
bie mit Str. 2 jum 2ten SJtarfcftbataiflone geftören-
u. f. w.

Bunt lften SJtarfdjbataiflone geftört fobann bie
lfte 3agercompagnie beö lften unb bie 2te 3a9pr«
compagnt'e beö 3ten Ouartierbataiflonö.

.Bunt 2ten 3Jtarfd)bataillone bie lfte 3ä9frcom*
pagnie beö 2ten unb bie 2te 3a9ercompagnie beö
4ten Ouartierbataiflonö.

Rum 3ten SJtarfcftbataillotte bte lfte 3agprcom*
pagnie beö 3ten unb bie 2te 3«gercompagnie beö
1 ften Ouartierbataiflonö.

Bum 4ten SJiarfdjbatailfone bie lfte 3ä9ettont*
pagnie beö 4tett unb bie 2te 3ägercompag«ie beö
2tett Onartierbataidonö.

©benfo werben aueft bie 4 Sattbmeftr*2Jiarfcb*
bataidoite formirt."

Siefe hier porgefchfagene ©inriefttung »erbient
gewiß ben Sorjug »or ber biöfter beftanbenen; benn
jufofge berfelben wirb jebeö SJtarfcftbatatlton auö
SJtannfdjaft aller ©emeinben beö Santonö befteben,
wai bem fegtern barum juin wefentfieften Sortfteil
gereieften wirb, weil bei einemSlufgehote itt aftioen
Sienft, jumal bei einem tfteilweifen, immer bie Saft
auf bai ©anje »ertfteilt unb feinem einjelnen San*
beötfteile jum ©eftaben für ©ewerb unb ©rwerb auf
einmal ber größte Sheil feiner fräftigften £änbe
entjogett wirb.

©ine ähnliche gormation ber 3Jiarfdj6ataillo!te
finben wir auch im Santon SBaabt, wo ber Sortheil
berfelben fefton feit Bieten 3aftren erfannt wirb.

Saö glct'cfte jwedwäßige Serfaftrett wünfeften
wir aua) im Santon Sern angewanbt, wai burdjauö
feine ©cbwierigfett bietet.

©ö fönnten entweber bie 8 Kreife in 4 Kreife
»erfchntofjett werben, »on benen jeber 4 Satailtone
fteflen würbe, ober bie 4 Sataiflone »on je 2 Krei*
fen fönnten auf obige jwedmäßige SBeife formirt
werben.

Sie Stoancementö fönnten ftatt nur hataiflonö*
weife, burd) biefe 4 Sataiflone gehen, wai ein gleicft*
mäßigereö Sloancement jur golge ftätte.

Ser VIl.Stbfchni.tt enthalt bie nttlita*
rifer)e Sluf jäftlung.

Ser VHI. Slbfcftnitt bie Sereinigungö*
mufterungen.

Seibe jum Rwede ber Sluöhehung, ©rgättjung
unb genauen Sontrollirung ber SJtannfdjaft.

Ser IX. 31 b fefttt itt entftäft über bie ©tedung
eineö anbern waffenfähigen SJtanneö feftr ftrenge
Sorfcftriften.

Ser X. Slbfcftnitt bejeieftnet ben Sienft*
feftr ber ©orpö aller SBaffengattungen
ber S^ntonömilij unbberen Unterabtftei*
tungen.

Sie SJtarfcftbataidone beö Sluöjugö. unb ber
Sanbweftr, fo wie aueft bie einjelnen ©ompagnien
im Sataiflone unb bie einjelnen Sompagnien ber
übrigen SBaffen unter ffeft wedjfeln in bem eibgenöf*
fifeften Sieitftfeftr alte %abxe ab.

S er XI. Slbfcftnitt enthält bie nähern
SBeifungen jur SoIIjieftung berSritppen*
aufgebote unb (teilt bte baju nötfttgett
£ütfömittel auf.

Ser §. 133 ifl feftr heacfttenöwertft. Staeft bem*
felben ift jeber Siöilbeftörbe ftreng »erboten, Srup»
pen aufjubieten. 3«be SiPilbehörbe fo wie SJtilitär*
beftörbett, bie unbefugt Sruppen aufbieten würben,
finb bem Kriegögericftte jur Seftrafung ju überlie*
fem. ©injig bie SJtilitärcommifffon, ber SJtilijittfpef*
tor, bie Ouartier* unb ©ectionöcommanbanten ffnb
mit ber SoIIjieftung ber Sruppenaufgebote ju beauf*
tragen unb bafür perfönlicft »erantwortlidj.

XII. Slbfcftnitt. ©rnennuttg, Seforbe*
rung unb ©ntlaffung ber Offijiere, Unter*
offijiere unb ©orporate ber »erfdjtebe*
nen Smppencorpö beö Sluöjugö unb
ber Sanbweftr.

Siacft §. 141 foflen bte ©taböofftjiere unb £aupt*
leute, fo wie alle anbern Offijiere mitftöfterm alö
Oberlt'eutenantörahg, welcfte ju ben Stuöjügers unb
Sanbweftrcorpö geftören, auf ben Sorfcftlag ber SJli*

litärcommifffon, bureft ben Kleinen Statft ernannt
unb brepetirt merben.

Siefen Sorfcftlag muffen wir auö Polier Ueber*

jeugung unterflügen.
Ser Serieftt beö Kteinett an ben ©roßen Statft

fagt ganj treffenb:
„Kaum bürfte man »on aden SJtitgtiebern einer

fo jaftlreieften Seftörbe, wie ber ©roßeStatft eö ift,
(unb baö läßt ficft auf afle ©roßen Stätfte ,eben fo
gut anwenben) forbem, baß ffe »on allen 3nbi»i*
buen, Welcfte iftnen ju ©taböoffijieren »orgefeftla*
gen werben möcftten, bie genügenbe Kenntniß iftrer
©igenfeftaften befigen foflten. Sagegen fann freilieft
ermiebert werben: bie SSaftlen bttreft ben ©roßen
Statft gefdjeften ja auf ben Sorfcftlag b;'efer Sluf*
fiefttöbeftörbe. — Slflein ftat nieftt bie ©rfaftmng
gejeigt, baß folefte Sorfeftläge bureftauö »erworfen
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die Truppen aller Waffen weit unter dem com-
pleten Stande gefunden haben.

„Die Bildung der Jnfanteriebataillone geschieht
nach folgenden Bestimmungen:

In Bezug auf den Auszug:
Die auszugspflichtige Infanterie jedes Militär-

quartiers bildet ein Bataillon, bestehend aus 2

Jäger- und 4 Centrumcompagnien, welche besonders
uumerirt werden.

Aus den 4 Quartierbataillonen werden die 4
Auszüger- oder Marschbataillone, welche numerirt
werden, folgendermaßen gebildet:

Die Quartiercentrumcompagm'en gehören zu
demjenigen Marschbataillone, dessen Nummer mit
der ihrigen gleich laute/, so daß z. B. die
Quartiercentrumcompagnien mit Nr. 1 bezeichnet zum Isten,
die mit Nr. 2 zum 2ten Marschbataillone gehören-
u. s. w.

Zum Isten Marschbataillone gehört sodann die
Iste Jägercompagnie des Isten und die 2te
Jägercompagnie des 3ten Quartierbataillons.

Zum 2ten Marschbataillone die Iste Jägercompagnie

des 2ten und die 2te Jägercompagnie des
4ten Quartierbataillons.

Zum 3ten Marschbataillone die Iste Jägercompagnie

des 3ten und die 2te Jägercompagnie des
Isten Quartierbataillons.

Zum 4ten Marschbataillone die Iste Jägercompagnie

des 4ten und die 2te Jägercompagnie des
2teu Quartierbataillons.

Ebenso werden auch die 4 Landwehr-Marschbataillone

formirt.«
Diese hier vorgeschlagene Einrichtung verdient

gewiß den Borzug vor der bisher bestandenen; denn
zufolge derselben wird jedes Marschbataillon aus
Mannschaft aller Gemeinden des Cantons bestehen,
was dem letztem darum zum wesentlichen Vortheil
gereichen wird, weil bei einem Aufgebote in aktiven
Dienst, zumal bei einem theilweisen, immer die Last
auf das Ganze vertheilt und keinem einzelnen
Landestheile zum Schaden für Gewerb und Erwerb auf
einmal der größte Theil seiner kräftigsten Hände
entzogen wird.

Eine ähnliche Formation der Marschbataillone
finden wir auch im Canton Waadt, wo der Vortheil
derselben schon seit vielen Jahren erkannt wird.

Das gleiche zweckmäßige Verfahren wünschen
wir auch im Canton Bern angewandt, was durchaus
keine Schwierigkeit bietet.

Es könnten entweder die 8 Kreise in 4 Kreise
verschmolzen werden, von denen jeder 4 Bataillone
stellen würde, oder die 4 Bataillone von je 2 Kreisen

könnten auf obige zweckmäßige Weise formirt
werden.

Die Avancements könnten statt nur bataillons-
weise, durch diese 4 Bataillone gehen, was ein
gleichmäßigeres Avancement zur Folge hätte.

Der VII.Abschnitt enthält die militärische

Aufzählung.
Der VIII. Abschnitt die Bereinigungs-

mnsterungen.
Beide zum Zwecke der Aushebung, Ergänzung

und genauen Controllirung der Mannschaft.

Der IX. Abschnitt enthält über die Stellung
eines andern waffenfähigen Mannes sehr strenge
Vorschriften.

Der X. Abschn itt bezeichnet den Dienst-
kehr der Corps aller Waffengattungen
der Cqntonsmiliz undderen Unterabtheilungen.

Die Marschbataillone des Auszugs, und der
Landwehr, so wie auch die einzelnen Compagnien
im Bataillone und die einzelnen Compagnien der
übrigen Waffen unter stch wechseln in dem eidgenössischen

Dienstkehr alle Jahre ab.

D er XI. Abschnitt enthält die nähern
Weisungen zur Vollziehung derTruppen-
aufgebote und stellt die dazu nöthigen
Hülfsmittel auf.

Der §. 133 ist sehr beachtenswerth. Nach
demselben ist jeder Civilbehörde streng verboten, Truppen

aufzubieten. Jede Civilbehörde fo wie
Militärbehörden, die unbefugt Truppen aufbieten würden,
sind dem Kriegsgerichte zur Bestrafung zu überliefern.

Einzig die Militärcommission, der Milizinspek-
tor, die Quartier- und Sectionscommandanten sind
mit der Vollziehung der Truppenaufgebote zu
beauftragen und dafür persönlich verantwortlich.

XII. Abschnitt. Ernennung, Beförderung
und Entlassung der Offizier e. Unte r-

offiziere und Corporale der verschiedenen
Truppencorps des Auszugs und

der Landwehr.
Nach §. I4l sollen die Stabsoffiziere und Hauptleute,

so wie alle andern Offiziere mit.höherm als
Oberlieutenantsrang, welche zu den Auszügers und
Landwehrcorps gehören, auf den Vorschlag der
Militärcommission, durch den Kleinen Rath ernannt
und brevetirt werden.

Diesen Vorschlag müssen wir aus voller
Ueberzeugung unterstützen.

Der Bericht des Kleinen an den Großen Rath
sagt ganz treffend:

„Kaum dürfte man von allen Mitgliedern einer
so zahlreichen Behörde, wie der Große Rath es ist,
(und das läßt sich auf alle Großen Räthe ^ben so

gut anwenden) fordern, daß sie von allen Individuen,

welche ihnen zu Stabsoffizieren vorgeschlagen

werden möchten, die genügende Kenntniß ihrer
Eigenschaften besitzen sollten. Dagegen kann freilich
erwiedert werden: die Wahlen dnrch den Großen
Rath geschehen ja auf den Vorschlag dieser
Aufsichtsbehörde. — Allein hat nicht die Erfahrung
gezeigt, daß solche Vorschläge durchaus verworfen
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werben fönnen? Unb wai hat am ©nbe biefeö
Serwerfen für gofgen? SBirb nieftt babureft julegt
bie porfcblagenbe Seftörbe — bie nun einmal, um
bie Sorpö nieftt oftne Sftef ju laffen, bureftauö »er*
fcftlagen muß — gejwungen, ju Sorfchlägen iftre
,3uffucftt ju neftmen, bie ffe unter »eränberten
Umftänben niemalö getftan ftaben würbe." @ö wirb ftier
aufein Seifpiel gebeutet, wo bureft Serwerfuttg ber Sor*
fcftlage meftrere trefffiefte unb feftägbare Offfjiere com*
promittirt unb babureft außer Slctieität gefegt wnrben.

„Sie ©aefte ftat überbieß noeft bie Snconöenienj,
baß im gafl eitieö bringettbeu Sebürfniffeö für
©teflung eineö anbern ©taböofffjierö bemfelben
nieftt augenblidfidj abgeftolfen werben fann." @ö
Wirb ein Seifpiel aui ber fegten Sewaffnung an*
gefüftrt, wo hei einem Sataiflon beibe ©taböofftjiere
fehlten, ber hetreffenbe ©anton biefelben aber nidjt
erfegen wollte, weil ber ©roße Statft biefelben er*
wäftle.

Sie folgenben §§. finb ebenfaflö feftr gwedmäßig.
Sie lauten:

§. 142, 3. ©ag. „Ser Seförberung ju ben Sfibe*
majorö* unb £>auptmannöftelleit fofl eine Srüfung
ber ©oneurrentett »orangeften, nm ffeft ber Sollftän*
bigfeit iftrer Kenntniffe in ben »erfeftiebenen Sienft*
fäcftem, fo wie nidjt weniger iftrer Sefäftigung ju
ben Stebaftionö* unb ©omptabilitätöarbeiten ju per*
ffeftem.

Sie ©taböofftjiere werben auö freier SBaftl
auö ben Offijieren beö unmittelbar untern ©rabeö
auf ben Sorfdjtag ber SJtilitärcommifffon gewählt.

§. 152. Sei außerorbentlicften gälten, j. S. bei
perfönlicfter Sluöjeicftnung im ?f'be, ift eö bem
Kleinen Stäche auf einen motioirten SIntrag ber
SJtilitärcommifffon geftattet, »on ben Sorfcftriften
über bie Seförbemngen Sluönaftme ju madjen."
Siefe 3 angefüftrten §§. wünfdjen wir itt bie neue
Serner SJiilitäroerfaffung aufgenommen jn feften.

(Schluß- folgt.)

SQfJtfitdrmac^t be§ ÄonigreidfS Sarbiniett.
(©cfjluß.)

Ser mit bem topograpftifeften • Sfteif cftargt'rte
Offfjier ftat einen ber ©enerafabjubanten jum Ober*
birector nnb einen Pon bem ©eneralquartiermeifter
bejeieftneten ©taböofffjier jum ©eftülfen. Siefelbe
©inriefttung ffnbet ftinffeftttieft beö militärifcften Sfteilö
ftatt.

Bur Reit beö griebenö fteften bte Offfjiere ber
brei Separtementö in ber £auptftabt unter ber Seitung
eineö ber ©eiierafabjtttanten, melcftem jur Unterftü*
gung ein ©taböofffjier beigegeben ift. Sie ©efeftäfte
in bem Separtement beö ©etierafqttartiermetfterö
unb t'n bejnjem'gen ber Sopograpftie ffnb im großen
Hauptquartiere unter ber Oberbhrection beö ©ene*
ralquartiermeifterö, welcftem einer ber ©eneralabju*

tanten untergeben ift, wäftrenb ein ©taböofffjier bie
gimetionen beö ©enerafabjutanten für bie Snfan*
terie unb ©aoallerie »erfteftt.

Ser ©efcftäftöfreiö beö Sureau beö ©eneral*
quartiermeifterö ift feftr auögebeftnt. 3m grieben
entwirft er bie Sefeftle, 3nftructionen unb biejenigen
Serfügungen, welcfte er für baö SBoftl beö Sienfteö
für nüglicft ftält; er füftrt eine geheime unb befott*
bere Sorreöpotibenj; er entwirft alle Srojecte, SJte*
moiren jc, weldje bem König unmittelbar ober bem
SJiinifter Porgelegt werben foflen. 3n Krt'egöjeiten
combinirt er mit bem ©eneral en Sftef afle Slnorb*
nungen, weldje ben Sienft bei ©eneralftabö betreffen.

gür jebeö ber brei Sureaur ift naeft bem Sor*
fcftlage beö Sirectorö ein befonberer gonb bewilligt,
welcfter bie Serwenbung beffelben leitet unb überwacht.

Stile Offijiere beö ©eneralftabö muffen jeber in
feiner Sour m ben brei Sureaur Sienfie leiften,
bamit ffe nach einer gewiffen Reit iftre gunetionen
gut erfüllen fönnen.

Ser ©eneralquartiermeifter, Sftef beö allgemei*
nett ©eneralftabö, überwadjt ftetö ben Sftef beö ©e*
neralftabö beö bte pt'emonteftfdje Slrmee en Sftef
commanbt'renben ©eneralö. ©r arbeitet mit bem
Kriegömim'fter unb trägt bem König feine Slnficftten
über ben Sienft beö Sorpö unb ber Slrmee »or. @r
feftlägt bie Offfjiere unb Slngefteflteit jum Slöattce*
ment »or; t'n Krt'egöjeiten nimmt er an allen ©on*
feitö, Sommiffionen unb Serfammlungen Slntfteil,
worin ©egenftänte abgeftanbelt werben, welcfte auf
baö ftrategt'fctje ©pflem beö ©taatö.Sejug ftaben
fönnen. ©r ift SJtitglieb ber ^rüfungöcommifffon für
bie getebrten SBaffen in ber SJtilit'ärfdjuIe; er ftat
bie Slufffdjt über bie ©onbuite ber Offijiere beö Sorpö,
fammelt unb cfaffifijirt iftre Slrbeiten unb legt ffe bem
Kriegöminifter »or. ©r »erfammeft »on Bfit ju Rtit
bie Offijiere, um ffeft mit iftnen über iftren ©tanb gn
unterhatten.

3n Krt'egöjeiten hat ber Sommanbant ber ©ut*
ben eine Sompagnie ©uiben tfteilö ju guß, tfteilö
ju Sferb, welche auö ben Sarabinieren, ©appeuren,
unb ben anbern Sorpö gejogen ffnb. Siefe Som*
pagnie hejieftt ben ©olb ber Saöaflerie. Sie »erfteftt
ben Sienft ber ©auoegarben unb eöcortt'rt bie Stu*
xiexe. Ser Sommanbant unb bie Offijiere berfelben
fönnen »on bem Sorpö beö ©eneralftabö fepn; je*
benfaflö erhalten ffe bie Sefeftle »on ben Offijieren
biefeö Sorpö.

3« Kriegöjeiten gehören ber ©etteralintenbant,»
ber Sommanbant ber ©uiben, ber Sommanbant ber
fönigl. Sarabiniere, ber Sommanbant ber Slrtiflerie,
beö '©enie unb beö Srainö, bie Slibeö*be*Samp beö
©eneralö en Sbef unb ber anbern ©enerale, ber
©eneralgewaltige, ber SBagenmeifter, bte Kriegöau*
bitore, bie Kriegöcommiffäre, ber gelb*Kriegöjaftl*
meifter, bte Sirectoren ber Srief* unb Sferbepoft,
bie ©efunbheitöofffjiere en Sbef, bem ©eneralftab
an unb flehen unter beffen Seitung.

8üt bie Steöaftion 8t. 2Balt&ar&, Hauptmann. 23erlag ber 2. SR. SOBaltharbfcbtn ÜBucft&anMung in Sern.
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werden können? Und was hat am Ende dieses
Verwerfen für Folgen? Wird nicht dadurch zuletzt
die vorschlagende Behörde — die nun einmal, um
die Corps nicht ohne Chef zu lassen, durchaus vor-
schlagen muß — gezwungen, zu Vorschlagen ihre
Zuflucht zu nehmen, die sie unter veränderten
Umständen niemals gethan haben wurde." Es wird hier
aufein Beispiel gedeutet, wo durch Verwerfung der
Vorschläge mehrere treffliche und schätzbare Offiziere com-
promittirt und dadurch außer Activität gesetzt wurden.

„Die Sache hat überdieß noch die Jnconvenienz,
daß im Fall eines dringenden Bedürfnisses für
Stellung eines andern Stabsoffiziers demselben
nicht augenblicklich abgeholfen werden kann.« Es
wird ein Beispiel aus der letzten Bewaffnung
angeführt, wo bei einem Bataillon beide Stabsoffiziere
fehlten, der betreffende Canton dieselben aber nicht
ersetzen wollte, weil der Große Rath dieselben
erwähle.

Die folgenden §§. sind ebenfalls sehr zweckmäßig.
Sie lauten:

§. 142, 3. Satz. „Der Beförderung zu den Aide-
majors- und Hauptmannsstellen foll eine Prüfung
der Concurrenten vorangehen, um sich der Vollständigkeit

ihrer Kenntnisse in den verschiedenen
Dienstfächern, so wie nicht weniger ihrer Befähigung zu
den Redaktions- und Comptabilitätsarbeiten zu
versichern.

Die Stabsoffiziere werden aus freier Wahl
aus den Offizieren des unmittelbar untern Grades
auf den Vorschlag der Militärcommission gewählt.

§. 152. Bei außerordentlichen Fällen, z. B. bei
persönlicher Auszeichnung im Felde, ist es dem
Kleinen Rathe auf einen motivirten Antrag der
Militärcommission gestattet, von den Vorschriften
über die Beförderungen Ausnahme zu machen."
Diese 3 angeführten S§. wünschen wir in die neue
Berner Militärverfassung aufgenommen zu sehen.

(Schluß folgt.)

Militärmacht des Königreichs Sardinien.
(Schluß.)

Der mit dem topographischen Theil chargirte
Offizier hat einen der Generaladjudanten zum Ober-
director nnd einen von dem Generalquartiermeister
bezeichneten Stabsoffizier zum Gehülfen. Dieselbe
Einrichtung findet hinsichtlich des militärischen Theils
statt.

Zur Zeit des Friedens stehen die Offiziere der
drei Departements in der Hauptstadt unter der Leitung
eines der Geiieraladjutanten, welchem zur Unterstützung

ein Stabsoffizier beigegeben ist. Die Geschäfte
in dem Departement des Generalquartiermeisters
und in demjenigen der Topographie sind im großen
Hauptquartiere unter der Oberdirection des Gene-
ralquartiermeisters, welchem einer der Generaladju-

tanten untergeben ist, während ein Stabsoffizier die
Funktionen des Generaladjutanten für die Infanterie

und Cavallerie versieht.
Der Geschäftskreis des Bnreau des

Generalquartiermeisters ist sehr ausgedehnt. Im Frieden
entwirft er die Befehle, Instructionen und diejenigen
Verfügungen, welche er für das Wohl des Dienstes
für nützlich hält; er führt eine geheime und besondere

Korrespondenz; er entwirft alle Project?,
Memoiren ic., welche dem König unmittelbar oher dem
Minister vorgelegt werden sollen. In Kriegszeiten
combinirt er mit dem General en Chef" alle Anord^
nungen, welche den Dienst des Generalstabs betreffen.

Für jedes der drei Bureaux ist nach dem
Vorschlage des Directors ein besonderer Fond bewilligt,
welcher die Verwendung desselben leitet und überwacht.

Alle Offiziere des Generalstabs müssen jeder in
feiner Tour m den drei Bureaux Dienste leisten,
damit sie nach einer gewissen Zeit ihre Functionen
gut erfüllen können.

Der Generalquartiermeister, Chef des allgemeinen
Generalstabs, überwacht stets den Chef des

Generalstabs des die piemontesische Armee en Chef
commandirenden Generals. Er arbeitet mit dem
Kriegsminister und trägt dem König feine Ansichten
über den Dienst des Corps und der Armee vor. Er
schlägt die Offiziere und Angestellten zum Avancement

vor; in Kriegszeiten nimmt er an allen
Conseils, Commissionen und Versammlungen Antheil,
worin Gegenständ^ abgehandelt werden, welche auf
das strategische System des Staats. Bezug haben
können. Er ist Mitglied der Prüfungscommission für
die gelehrten Waffen in der Militärschule; er hat
die Aufsicht über die Conduite der Offiziere des Corps,
sammelt und classisizirt ihre Arbeiten und legt sie dem
Kriegsminister vor. Er versammelt von Zeit zn Zeit
die Offiziere, um fich mit ihnen über ihren Stand zn
unterhalten.

In Kriegszeiten hat der Commandant der Guiden

eine Compagnie Guiden theils zu Fuß, theils
zu Pferd, welche aus den Carabinieren, Sappeuren,
und den andern Corps gezogen sind. Diese
Compagnie bezieht den Sold der Cavallerie. Sie versieht
den Dienst der Sauvegarden und escortirt die
Kuriere. Der Commandant und die Offiziere derselben
können von dem Corps des Generalstabö seyn;
jedenfalls erhalten sie die Befehle von den Offizieren
dieses Corps.

In Kriegszeiten gehören der Generalintendant»
der Commandant der Guiden, der Commandant der
königl. Carabiniere, dcr Commandant der Artillerie,
des "Genie und des Trains, die Aides-de-Camp des
Generals en Chef und der andern Generale, der
Generalgewaltige, der Wagenmeister, die Kriegsau-
ditore, die Kriegscommissäre, der Feld-Kriegszahl-
meister, die Direktoren der Brief- und Pferdepost
die Gesundheitsoffiziere en Chef, dem Generalstab
an und stehen unter dessen Leitung.

Für die Redaktion F. R. Walthord, Hauptmann. Verlag dcr L. R. Walthardschen Buchhandlung in Bern.


	Entwurf einer neuen Militärorganisation des Cantons Luzern

